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§ EINLEITUNG

Rechtsfragen bestimmen meinen Alltag als Rechtsanwalt, das ver-
wundert wohl niemanden. In größter Regelmäßigkeit höre ich, dass 
Jura doch so »trocken« sei – was auch immer sich so mancher bei die-
sem Satz vorstellt! Natürlich stehe ich nicht im Labor und mache inte-
ressante Experimente, trotzdem können Rechtsfragen interessant und 
zeitweise auch wirklich lustig sein. Noch dazu hilfreich für den Alltag, 
schließlich begleitet uns das Recht in allen Lebenslagen: von der Geburt 
bis zum Tod und in allen Stadien dazwischen. Ob es das erste Mal, der 
erste Job oder die erste eigene Wohnung ist: Einiges gilt es zu wissen, 
vieles zu beachten. Zu manchen Themen haben wir häufig schon eine 
rechtliche Meinung, doch nicht selten dreht uns das gefährliche Halb-
wissen einen Strick um den Hals. Denn vieles hat sich in den Köpfen 
der Menschen schlicht falsch eingebrannt. Ein Klassiker: Wer auffährt, 
ist schuld – das stimmt, jedoch nicht immer! Es kommt darauf an …

An dieser Stelle möchte ich ansetzen und euch die spannendsten 
und verrücktesten Rechtsfragen aus meinem Alltag als Rechtsanwalt 
einmal einfach erklären. Alltagssituationen, wie sie jeder kennt, aber 
auch solche, über die man lieber amüsiert lesen möchte, anstatt sie 
selbst zu erleben. Mein Alltag besteht übrigens nicht nur aus Mandan-
ten, die in mein Büro kommen und klassische Fragen zum Miet- oder 
Arbeitsrecht stellen. Vielleicht kennt der ein oder andere mich auch von 
meinem YouTube-Kanal »KanzleiWBS«, auf dem ich regelmäßig die 
skurrilsten Fragen meiner derzeit knapp 850 000 Abonnenten (Stand 
Februar 2022) beantworte. Die erleben und fragen nämlich auch so ei-
niges, an dem ich euch teilhaben lassen möchte. 

Viel Spaß beim Lesen!

Euer Christian Solmecke
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KAPITEL 1 

RECHTSFRAGEN BEGINNEN 
SCHON VOR DER GEBURT

Kaum ist ein Kind gezeugt, geht es schon los mit Rechten und Gesetzen – 
kaum zu glauben, aber wahr! Viele nennen das Lebewesen im Mutter-
leib schon Kind. Man könnte also meinen, es sei in jeder Hinsicht ein 
ganzer Mensch. Aber ist das auch so? Und was hat es eigentlich für ein 
Geschlecht? Na ja, die Chancen stehen 50/50, denkt ihr vielleicht, ent-
weder ein Junge oder ein Mädchen. Aber was, wenn es weder das eine 
noch das andere ist? 

Mit der Frage nach dem Geschlecht geht in der Regel auch der Name 
des Kindes einher. Eltern suchen diesen meist sehr mühsam aus. Doch das 
muss nicht immer etwas Gutes heißen. Was, wenn einem selbst der Name 
später nicht gefällt? Kann man ihn dann wechseln?

Schneller als man sich versieht, ist es schon Zeit für den Kindergarten. 
Doch müssen eigentlich alle Kinder in den Kindergarten? Und können 
zu freche Kinder aus dem Kindergarten geworfen werden? Sind doch 
schließlich nur Kinder …

Kommen die Kinder ins Schulalter, wollen sie meist mit ihren Freun-
den auf dieselbe Schule. Doch was, wenn diese spezielle Schule gar 
nicht zur Wahl steht? Kann man einen Antrag stellen und muss dort 
genommen werden? Und wenn man von der favorisierten Einrichtung 
nicht angenommen wird, kann man dann einfach zu Hause bleiben und 
sich von seinen Eltern unterrichten lassen? Und wie viele Jahre muss man 
eigentlich unterrichtet werden? 
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§ IST DAS BABY IM MUTTERLEIB BEREITS EIN 
MENSCH? 

Es ist kaum zu glauben, aber die rechtlichen Angelegenheiten beginnen 
nicht erst mit der Geburt eines Menschen. Schon während der Nach-
wuchs sich noch im Mutterleib befindet, stellen sich die ersten Rechts-
fragen. Klingt vielleicht seltsam, ist aber eigentlich logisch, wenn man 
bedenkt, dass der Embryo ja ein Lebewesen ist. Aber ist er auch ein 
Mensch? Wer oder was ist eigentlich genau ein Mensch? Ab wann kann 
man »etwas« oder »jemanden« Mensch nennen? 

Ganz so einfach ist das gar nicht zu beantworten. Insbesondere aus ju-
ristischer Sicht muss man nach Zivilrecht und Strafrecht unterscheiden. 
Im Zivilrecht beginnt nach § 1 BGB das Menschsein erst mit der Voll-
endung der Geburt, also der vollständigen Loslösung des Neugeborenen 
von der Mutter. Ab diesem Zeitpunkt ist das kleine Menschlein rechts-
fähig, jedoch noch nicht – und das ist ein großer juristischer Unter-
schied – geschäftsfähig. Im Strafrecht dagegen beginnt das Menschsein in 
dem Moment, in dem die Eröffnungswehen einsetzen. Der Unterschied 
wird damit begründet, dass im Strafrecht das Kind schon während des 
Geburtsvorgangs vor eventuellen Gefahren geschützt werden soll.

Dieser kleine, aber feine Unterschied kann vor allem Ärzte in äußerst 
brenzlige Situationen bringen, wie das beispielsweise zwei Gynäkologen 
geschehen ist. Diese hatten 2010 einer werdenden Mutter bei ihrer 
Zwillingsgeburt per Kaiserschnitt helfen wollen. Da eines der Kinder 
an einem schweren Hirnschaden litt, entschieden sie, dass die Mutter 
eins gebären und das kranke Kind abtreiben solle. Eine Spätabtreibung 
planten die Ärzte ihrer eigenen Auffassung nach also. Die Strafrichter 
des Landgerichts Berlin sahen dies anders und verurteilten die Ärzte 
wegen gemeinschaftlichen Totschlags (Urteil vom 19.11.2010, Akten-
zeichen 532 Ks 7/16). Der Grund? Eine Spätabtreibung liegt dann nicht 
mehr vor, wenn die Eröffnungswehen bereits eingesetzt haben. Denn 
dann ist das Baby ein Mensch und dessen Tötung keine Abtreibung 
mehr, sondern Totschlag. Vor Einsatz der Eröffnungswehen hätten die 
Ärzte wohl nichts zu befürchten gehabt, doch irgendwo muss das Ge-
setz ja eine Grenze setzen.
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§ IST MAN ENTWEDER EIN JUNGE ODER EIN 
MÄDCHEN? 

Während Juristen sich im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft 
fragen, ab wann man eigentlich ein Mensch ist, beschäftigt die wer-
denden Eltern eine ganz andere Frage: Welches Geschlecht wird mein 
Kind haben? Promis und Influencer jeglichen Geschlechts schmeißen 
gern große »Gender-Reveal-Partys«, in denen selbstverständlich alles 
ganz klassisch in Rosa und Blau gehalten wird. Andererseits wird in 
unserer Gesellschaft aber auch der Wunsch immer stärker, von solchen 
Geschlechterstereotypen abzurücken. Denn es ist nicht alles immer 
Rosa oder Blau. Geschlechteridentitäten abseits von männlich und 
weiblich stehen zunehmend im Fokus und verlangen nach Akzep-
tanz. Da könnte man auf die Idee kommen, dem Kind einfach kein 
Geschlecht zuordnen zu lassen, damit es dies später im Leben selbst 
bestimmen kann. Aber geht das rechtlich gesehen überhaupt?

Das Personenstandsgesetz sieht vor, dass im Geburtenregister das 
Geschlecht des Kindes beurkundet wird. In den meisten Fällen wird 
eins der binären Geschlechter in die Geburtsurkunde eingetragen. 
Hat das Baby einen Penis und Hoden, soll es ein Junge sein, hat es 
eine Vulva, soll es ein Mädchen sein. Jedoch gibt es auch Personen, 
die sich biologisch weder als zweifelsfrei weiblich noch als männ-
lich einordnen lassen. Dies nennt man »Intergeschlechtlichkeit« oder 
»Variante der Geschlechtsentwicklung«. Die Anzahl dieser Fälle ist 
aber relativ gering. Man schätzt, dass es rund 150 Babys jährlich in 
Deutschland sind. Und in vielen Fällen wird eine Intergeschlechtlich-
keit nicht gleich bei der Geburt erkannt, sondern erst später in der 
Pubertät. Wird sie allerdings schon beim Baby festgestellt, darf »di-
vers« eingetragen werden. Auch später darf man sich diese Kategorie 
rechtlich als Geschlecht eintragen lassen, wenn medizinisch eine Va-
riante der Geschlechtsentwicklung nachgewiesen wird. Zudem ist es 
erlaubt, den Geschlechtereintrag bei intergeschlechtlichen Babys kom-
plett freizulassen.

Diese Möglichkeiten bestehen nach dem Gesetz aber tatsächlich 
nur, wenn das Kind »weder dem weiblichen noch dem männlichen 
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Geschlecht zugeordnet werden« kann. Eine freie Auswahl für die El-
tern aus gesellschaftlichen Gründen besteht aktuell also nicht, sobald 
der Arzt eins der binären Geschlechter feststellt.

§ KANN MAN SEINEN VORNAMEN NOCH 
ÄNDERN?

Egal, ob Sexmus Ronny oder Sheriff – manche Vornamen drängen 
ihren Trägern einen Namenswechsel nahezu auf. Schließlich gibt es in-
zwischen sogar eine Studie des Instituts für Psychologie der TU Chem-
nitz über die soziale Wahrnehmung von Vornamen. So lassen etwa 
Modenamen mit religiösem Ursprung wie Sarah und David ihren Trä-
ger religiöser wirken. Daneben gibt es aber auch Vornamen, die ihren 
Ruf weghaben und nicht gerade mit Intelligenz verbunden werden. Ist 
man langfristig unglücklich mit seinem Vornamen, stellt sich daher 
die Frage, ob man den nicht vielleicht ändern kann. Oder muss man 
als Cinderella-Melodie sein Leben lang die Witze seiner Mitmenschen 
ertragen? 

Die Antwort darauf lautet: Es kommt darauf an! Zunächst muss der 
begehrte Namenswechsel beantragt werden. Das geschieht meist beim 
Standes- oder Einwohnermeldeamt. Grundsätzlich hat die Gesellschaft 
ein Interesse daran, dass einer Person ein Name genau zugeordnet 
werden kann. Insbesondere sollen beispielsweise Straftäter nicht ein-
fach einen Namenswechsel vornehmen können, nur um dann über alle 
Berge und nicht mehr auffindbar zu sein. Davon abgesehen gibt es Kon-
stellationen, in denen von vornherein ein so schwerwiegender Grund 
für eine Änderung erkennbar ist, dass die Belange der Allgemeinheit 
dahinter zurückstehen müssen. Dies ist nach dem Gesetz über die Än-
derung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV) dann der 
Fall, wenn: 

• eine Verwechslungsgefahr besteht,
• der Name lächerlich oder anstößig ist,
• eine Benachteiligung vorliegt,
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• nach der Einbürgerung ein unauffälligerer Name gewünscht wird,
• mehrere Schreibweisen existieren und 
• wenn der Name mit der Straftat einer anderen Person mit dem-

selben Namen in Verbindung gebracht wird.

Liegt ein solcher Grund vor und wird die Änderung genehmigt, darf 
sich die betroffene Person einen neuen Vornamen aussuchen. Das er-
gibt sich aus dem Anspruch auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
nach Art. 2 GG. 

Wem das zu viel Aufwand ist und wer vielleicht sogar den Zweit-
namen als ersten Vornamen akzeptieren würde, der kann es sich etwas 
leichter machen: Schließlich darf seit dem 1. November 2018 jeder 
deutsche Staatsbürger die Reihenfolge seiner Vornamen durch einen 
einfachen Gang zum Standesamt ändern. Dann wird ganz schnell aus 
Harry James Potter ein James Harry Potter. Wenigstens etwas …

§ HAT MAN AUTOMATISCH DIE 
STAATSBÜRGERSCHAFT DES LANDES, IN DEM 
MAN GEBOREN WIRD?

Nicht selten hört man, dass gerade Promis zur Entbindung des Kin-
des in die USA fliegen, damit das Kind die US-amerikanische Staats-
angehörigkeit hat. Kann Frau jetzt also kurz vor der Geburt in ein 
Land ihrer Wahl fliegen und so die Staatsangehörigkeit des Kindes be-
stimmen, wenn die Mutter selbst zum Beispiel Deutsche und der Vater 
Franzose ist? Klingt banal, ist aber von enormer Bedeutung für das spä-
tere Leben des Kindes. Denn die Staatsangehörigkeit ist nicht nur ein 
Dokument, sondern es gehen damit auch Rechte und Pflichten in dem 
jeweiligen Land einher. Aber woher weiß ich denn nun, welchem Staat 
mein noch ungeborenes Kind angehört? 

Das Kind aus meinem Beispiel erwirbt durch seine Geburt die deut-
sche Staatsangehörigkeit. Schließlich ist ein Elternteil, in dem Fall die 
Mutter, zum Zeitpunkt der Geburt Deutsche. Diese Regelung findet sich 
in § 3 Absatz 1 Nummer 1 und in § 4 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
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und wird auch »Abstammungsprinzip« genannt. Nur wenige Aus-
nahmen sprechen dem Kind eine deutsche Staatsbürgerschaft nicht zu, 
beispielsweise dann, wenn der deutsche Elternteil seinen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland hat. Dann muss erst ein Antrag auf Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit gestellt werden. Parallel dazu gibt es 
das Geburtsortprinzip, wodurch das Kind oftmals die Staatsangehörig-
keit des Staates erhält, in dessen Staatsgebiet es zur Welt kommt. 
Dieses Prinzip gilt auch in den USA. Somit hat unser Beispiel-Kind 
mit der deutschen Mutter zusätzlich nun auch die US-amerikanische 
Staatsbürgerschaft.

Und hat der französische Vater dann gar nichts zu sagen? Nun ja, 
das richtet sich nach dem französischen Recht und dessen Voraus-
setzungen zum Erwerb der Staatsangehörigkeit. Grundsätzlich kann 
die französische Staatsangehörigkeit auch neben der deutschen Staats-
bürgerschaft geführt werden, da Frankreich Teil der Europäischen 
Union ist. Die Frage ist dann nur, ob man auch drei Staatsangehörig-
keiten – also die deutsche, die französische und die US-amerikani-
sche – gelichzeitig haben kann. Das muss im konkreten Einzelfall 
nach den Regelungen des deutschen Staatsangehörigkeitsgesetzes 
geprüft werden. Und auch die Gesetze der anderen Länder könn-
ten etwas gegen eine solche Mehrstaatlichkeit haben. Es finden also 
zahlreiche parallel zu beachtende Regelungen verschiedener Staaten 
Anwendung. 

Da mit Staatsangehörigkeiten jedoch nicht nur Rechte, sondern 
auch Pflichten – wie zum Beispiel ein Wehrdienst – verbunden sind, 
sollte man genau prüfen, welche man für sein Kind beantragt. Ge-
gebenenfalls sollte man sich für diese wichtige Entscheidung auch 
Rechtsrat suchen, bevor man beginnt, Pässe zu sammeln.

§ MUSS JEDES KIND IN DEN KINDERGARTEN?

Kitaplatz-Mangel ist wohl jedem ein Begriff. Wer ohnehin nicht arbei-
tet oder der Meinung ist, das Kind solle zumindest die ersten sechs 
Jahre bis zur Einschulung bei Mama oder Papa bleiben, der könnte auf 
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die Idee kommen, sein Kind erst gar nicht in einem Kindergarten an-
zumelden. Aber Moment mal – muss nicht jedes Kind in den Kinder-
garten? Allein schon aus Sozialisierungszwecken? 

In Art. 6 Abs. 2 GG steht es schwarz auf weiß: »Pflege und Erziehung 
der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht.« Heißt also, dass die Eltern grundsätzlich 
über die Stationen der Kindheit ihrer Sprösslinge walten dürfen. Trotz 
dieser endlos scheinenden Möglichkeiten für das Kind entschließen 
sich die meisten Eltern oftmals klassisch für den Besuch des Kinder-
gartens. Das hat aber meist private Motive. Denn eine gesetzliche 
Pflicht, Kinder in den Kindergarten zu schicken, gibt es nicht. 

Zwar haben Eltern seit 1996 einen rechtlichen Anspruch auf einen 
Kindergartenplatz, der seit 2013 wiederum für Kinder zwischen einem 
und drei Jahren gilt. Eine Pflicht, diesen Anspruch auch geltend zu ma-
chen, gibt es hingegen nicht. Falls Eltern also ihre Kinder nicht in den 
Kindergarten schicken wollen, können sie das getrost bleiben lassen. 
Dies ist jedoch nur die juristische Sicht. Ob der Verzicht für die Ent-
wicklung des Kindes so das Richtige ist, ist eine Frage, die die Eltern 
selbst entscheiden müssen.

§ DARF MAN SICH DEN KINDERGARTEN 
AUSSUCHEN? 

Gerade in großen Städten haben viele Eltern das Gefühl, die Suche 
nach einem geeigneten Kitaplatz gleiche einer Kriegsschlacht. Es 
scheint schier unmöglich für die kleine Emilia-Sophie und den kleinen 
Noah-Levi eine Betreuungsmöglichkeit zu finden. Wenn man jeman-
den fragt, wann der optimale Zeitpunkt zur Anmeldung ist, bekommt 
man meist die sarkastische Antwort: »Bei der Zeugung!« – und selbst 
das würde unter Umständen nicht ausreichen. Denn in einigen städ-
tischen Regionen ist der Bedarf nach Kindergarten-, Kita- oder Hort-
plätzen schlichtweg nicht gedeckt. Woran das liegen mag und wie man 
das Problem beheben sollte, darüber könnte man lange philosophieren. 
Aber viel drängender sind die Fragen: Was kann man tun, wenn man 

© des Titels »Der Taschenanwalt« von Christian Solmecke (ISBN Print: 978-3-96905-106-1)
© 2022 by Yes Publishing – Pascale Breitenstein & Oliver Kuhn GbR, Türkenstraße 89, 80799 München



20

keinen Platz erwischt? Und kann ich einen Platz ablehnen, weil mir die 
Kita nicht gefällt?

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Eltern seit 2013 einen An-
spruch auf Kitabetreuung für ihre Kinder ab dem Alter von einem Jahr 
haben. Zuvor bestand der Anspruch schon für alle Kinder ab drei. Zu 
beachten ist aber auch, dass daraus nicht das Recht auf eine ganz be-
stimmte Kita folgt. Wer sein Kind unbedingt in den neuen Öko-Kinder-
garten stecken will, in dem die Kinder keine Regeln haben und Hühner 
füttern, dort aber abgelehnt wird, der muss das wohl hinnehmen. Der 
Anspruch bezieht sich lediglich auf irgendeinen wohnortnahen Kita-
platz und eine Mindestbetreuungszeit von 20 Stunden in der Woche. 
Das kann dann auch mal bedeuten, dass man quer durch die ganze 
Stadt in einen Stadtteil fahren muss, der nicht unbedingt die erste 
Wahl ist … Aber auch das hat Grenzen: Wenn selbst das Jugendamt 
keinen Platz für euer Kind in zumutbarer Entfernung finden und ein 
Elternteil daher nicht wie geplant seiner Arbeit nachgehen kann, dann 
muss der Staat für den Verlust aufkommen. So hat eine Mutter beispiel-
weise ihren Lohnausfall in Höhe von 23 000 Euro erstritten, weil ihr 
das Jugendamt nur Kitaplätze in 30 Minuten Entfernung zum Wohn-
ort und 56 Minuten Entfernung zum Arbeitsplatz angeboten hat (OLG 
Frankfurt a. M., Urteil vom 28.05.2021, Aktenzeichen 13 U 436/19). 
Nicht zumutbar, urteilten die Richter!

§ KÖNNEN FRECHE KINDER AUS DER KITA 
GEWORFEN WERDEN?

Kinder sind nicht immer einfach, und trotzdem hat man die (eigenen) 
Kids in jedem noch so nervigen Moment unfassbar lieb. Allerdings 
können extrem anstrengende Kinder zu einem echten Problem wer-
den – nicht nur für die eigenen Nerven, sondern auch für die Erzieher 
und Erzieherinnen im Kindergarten. Sobald diese durch die Störungen 
den anderen Kindern keine Aufmerksamkeit mehr schenken können 
oder der Kindergartenalltag nicht mehr in geregelter Form möglich ist, 
wird nicht selten mit einem Rausschmiss gedroht. »Wenn sich Ihr Kind 
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nicht bessert, können Sie Ihre sieben Sachen packen und gehen!« – 
Vielen Dank auch. Aber kann mein Kind überhaupt aus dem Kinder-
garten geworfen werden? 

Leider muss ich nun alle betroffenen Eltern enttäuschen: Ja, das 
Kind kann aus dem Kindergarten geworfen werden. Schließlich besteht 
in der Regel ein Betreuungsvertrag zwischen den Eltern und der Ein-
richtung, der in den meisten Fällen ein Sonderkündigungsrecht ent-
hält. Dies wird dann oftmals mit der Begründung eines »untragbaren 
Verhaltens« des Kindes genutzt. 

Dennoch sollte niemand direkt um den Kindergartenplatz zittern, 
wenn sich das eigene Kind wieder einmal während des Essens auf sei-
nen Teller gesetzt hat oder andere Kinder mit dem Rennauto schlägt. 
Schließlich handelt es sich einerseits um Kinder, denen kleine Probleme 
vielleicht verziehen werden, und andererseits stellt ein einzelnes auf-
fälliges Verhalten in der Regel keinen Kündigungsgrund dar. Dennoch 
würde ich immer dazu raten, mit dem Kindergarten zu kooperieren. 
Dann kann selbst bei größeren Problemen einem Streit mit der Ein-
richtung und vielleicht auch einem Rauswurf vorgebeugt werden. Eine 
Garantie ist das jedoch auch nicht.

§ DARF MAN SICH DIE GRUNDSCHULE 
AUSSUCHEN?

Mit Beginn des Vorschulalters naht für die Kinder nicht nur die auf-
regende Schulzeit, sondern es kommt zudem die Frage auf, in welche 
Schule es gehen wird. Schließlich möchte ein Kind gern mit den Freun-
den auf dieselbe Schule. Aber können Kinder beziehungsweise deren 
Eltern sich eine Grundschule aussuchen? Und wie sieht das Ganze dann 
einige Jahre später beim Eintritt in die weiterführende Schule aus? 

So viel Mühe die Eltern meist in die Auswahl der Schule stecken, 
mindestens ebenso viel Ernüchterung erfahren viele von ihnen dann 
beim Öffnen des Ablehnungsbescheids der Wunschschule. Als Grund 
wird oftmals eine Kapazitätsauslastung angegeben. Erst einmal vorweg: 
Viele dieser Bescheide sind teilweise rechtswidrig. So werden ab und 
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zu besondere Auswahlkriterien nicht beachtet, wie beispielsweise, dass 
bereits Geschwisterkinder der kleinen Michaela die Schule besuchen. 
Deswegen schadet es nicht, fristgerecht Widerspruch einzureichen. Zu-
mindest lässt sich so prüfen, ob der Ablehnungsbescheid rechtmäßig 
war oder nicht. Trotzdem besteht kein Anspruch auf eine Aufnahme in 
der Wunschschule. 

Doch was bedeutet das nun konkret? Grundsätzlich haben nach 
nahezu allen Schulgesetzen und Rechtsverordnungen der Bundes-
länder die Kinder einen Anspruch darauf, an der nächstgelegenen 
Grundschule der gewünschten Schulart angenommen zu werden. Sind 
die Kapazitäten erschöpft, weist die Schulbehörde das Kind in der Regel 
einer anderen Schule zu.

Beim Wechsel auf die weiterführende Schule entscheiden oftmals 
eine Aufnahmeprüfung, Auswahlgespräche oder Probeunterrichts-
stunden über eine Zu- oder Absage. Auch dort besteht also kein An-
spruch auf einen konkreten Schulplatz. Schon in jungen Jahren muss 
man also lernen: Das Leben ist kein Wunschkonzert!

§ KÖNNEN ELTERN IHRE KINDER AUCH ZU 
HAUSE UNTERRICHTEN?

Wird ein Kind an der Wunschschule nicht genommen, kann der 
Spaß am Schulalltag schnell verloren gehen. Doch was ist, wenn Kin-
der und Eltern so unglücklich mit der Schule oder den Lehrern und 
Mitschülern sind, dass die Kinder gar nicht mehr in die Schule gehen 
möchten? Können Eltern sich dann dazu entscheiden, ihre Kinder zu 
Hause selbst zu unterrichten?

Klipp und klar: Nein, das geht nicht. Das betonte auch das Bundes-
verfassungsgericht 2014 (Beschluss vom 07.11.2014, Aktenzeichen 
2 BvR 920/14), indem es eine Verfassungsbeschwerde mangels Erfolgs-
aussicht gar nicht erst zur Entscheidung annahm. Das Gericht sollte 
damals über den Fall eines Elternpaares entscheiden, das seine Kinder 
aufgrund »festgefügter und unumstößlicher« Glaubens- und Gewissens-
gründe zu Hause unterrichtet hatte und deshalb zu einer Geldstrafe 
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verurteilt worden war. Die fehlende Erfolgsaussicht begründete das Ge-
richt damit, dass die Schulpflicht insbesondere deswegen unumgänglich 
sei, weil die Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse daran habe, religiös 
oder weltanschaulich motivierte Parallelgesellschaften zu verhindern. 
Auch wenn der Hausunterricht noch so erfolgreich sei, könne er nicht 
den Dialog mit Andersdenkenden und -gläubigen ersetzen. Auch der 
Europäische Menschenrechtsgerichtshof vertritt diese Meinung. Schon 
2006 entschied dieser, dass es kein Recht auf Heimunterricht gebe (Ent-
scheidung vom 11.09.2006, Aktenzeichen 35504/03). 

Abgesehen davon, dass die Bildung des eigenen Kindes ebenso wie 
der Umgang mit Kindern und Jugendlichen aus anderen Elternhäusern 
an oberster Stelle stehen sollte, kann die eigene Weltanschauung oder 
Meinung doch auch am Abend noch beim gemeinsamen Abend-
essen diskutiert werden. Dies erweitert in jedem Fall den Horizont der 
Kinder.

§ MUSS MAN ZWANGSLÄUFIG BIS ZUR 
NEUNTEN KLASSE IN DIE SCHULE GEHEN? 

Egal, ob Wunschschule oder nicht, hingehen müssen also alle Kinder. 
Doch wie lang gilt die Schulpflicht eigentlich – und gilt sie wirklich 
unter allen Umständen? Als in der Corona-Pandemie die Zahl der 
Neuinfektionen besonders hoch war, stellten sich viele Eltern die Frage, 
ob sie ihre Kinder nicht im Interesse der Gesundheit vom Präsenz-
unterricht fernhalten könnten. Doch auch in diesen besonderen Zeiten 
steht die Schulpflicht der Kinder nicht zur Disposition der Eltern. Hier 
entscheidet vielmehr das Schulministerium: Wenn das Ministerium 
sagt, dass ein Präsenzunterricht stattfindet, haben sich die Eltern auf-
grund der Schulpflicht daran zu halten. Wer sich daran nicht hält, muss 
beispielsweise nach dem Schulgesetz Nordrhein-Westfalen mit einem 
Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen.

Stellt sich noch die Frage, bis zu welchem Schuljahr die allgemeine 
Schulpflicht eigentlich gilt. Die Antwort darauf gibt das Schulrecht. In 
Deutschland gibt es allerdings kein bundeseinheitliches Schulgesetz, da 
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Schulrecht Ländersache ist. Das heißt, dass die einzelnen Bundesländer 
bestimmen können, wie lange Kinder und Jugendliche die Schule be-
suchen müssen. Die Vollzeitschulpflicht ist in Nordrhein-Westfalen mit 
einer Dauer von zehn Schuljahren erfüllt. Das schließt auch Wieder-
holungen einzelner Klassenstufen mit ein. Eine Ausnahme besteht nur 
für Schüler des Gymnasiums, wo die Schulpflicht schon nach neun 
Schuljahren endet (§ 37 SchulG). Die Vollzeitschulpflicht wird durch 
den Besuch der Grundschule und einer weiterführenden allgemein-
bildenden Schule erfüllt.

Somit lässt sich festhalten: Die Schulzeit endet weder automatisch 
mit dem 18. Geburtstag noch durch das Verlassen der Schule nach der 
neunten oder zehnten Klasse. 
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KAPITEL 2 

ENDLICH TEENAGER

Mit dem Heranwachsen der Kinder verändern sich auch die Rechts-
fragen. Die Zeiten des kaputten Blumentopfs sind vorbei, es beginnt die 
meist wilde Ära der Teenager, die Eltern so manche schlaflose Nacht be-
schert. Das beginnt schon dann, wenn die Heranwachsenden nachts nicht 
nach Hause kommen. Aber wann müssen Kinder eigentlich zu Hause 
sein? Nicht alle Dinge, die Kinder zum ersten Mal erleben, sind zudem 
gewöhnlich. Dürfen sie zum Beispiel in den Lehrer oder die Lehrerin ver-
liebt sein? Was, wenn das erste Mal mit einer Prostituierten passiert und 
nicht ganz den Vorstellungen entspricht? 

Jugendlich zu sein, ist auch nicht immer einfach. Gerade im Zeit-
alter sozialer Netzwerke werden Jugendliche zunehmend zum Opfer von 
Cybermobbing, ohne zu wissen, was sie dagegen tun können. Oder ihnen 
fehlt mal wieder das Geld für die Bahnfahrt und sie werden vom Kont-
rolleur erwischt. Ärger gibt es nicht selten auch mit dem Drogenkonsum. 
Denn der ist genauso illegal wie das Schwarzfahren, oder nicht? 
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§ MÜSSEN KINDER UM 22 UHR ZU HAUSE SEIN?

Als Vater kam auch bei mir der Tag, an dem ich mich mit der Frage 
beschäftigen musste, wann mein Sohn eigentlich zu Hause sein sollte. 
Dass unsere Vorstellungen in diesem Punkt deutlich voneinander ab-
wichen, kann sich sicher jeder vorstellen. Aber gibt es eigentlich eine 
gesetzliche Regel, wann Kinder zu Hause sein müssen? Hartnäckig 
hält sich in unserer Gesellschaft die Annahme, Minderjährige müss-
ten (ohne Aufsicht) spätestens um 22 Uhr den Heimweg antreten. 
Aber auch wenn es sicher sinnvoll ist, dass sich Minderjährige nicht 
die ganze Nacht allein herumtreiben, stimmt diese Aussage so nicht. 
Gesetzlich gibt es nämlich keine allgemeine Ausgangssperre für Kinder 
und Jugendliche nach 22 Uhr. Sie dürfen also auch noch nach Mitter-
nacht auf der Straße unterwegs sein. 

Was allerdings unter Umständen verboten ist, ist der nächtliche 
Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten wie Kneipen, Bars oder 
Clubs. Dort gelten besondere Regeln, um die Kinder zu schützen: 
16- und 17-Jährige dürfen beispielsweise grundsätzlich bis 24 Uhr in 
Gaststätten bleiben. Für unter 16-Jährige ist der Aufenthalt dort nur in 
Begleitung einer Aufsichtsperson erlaubt. Das gilt aber nicht immer: 
Ausnahmen gibt es für Kinder und Jugendliche, wenn sich in Absprache 
mit den Eltern eine Aufsichtsperson über 18 Jahre als Begleitung bei 
ihnen befindet. Die Regeln in Diskotheken sind noch mal strenger als 
in Gaststätten: Diese dürfen Kinder unter 16 Jahren ohne Ausnahme 
nur in Begleitung einer Aufsichtsperson betreten. Ab 16 Jahren dürfen 
Jugendliche bis höchstens 24 Uhr bleiben. 

Während die Regeln in Gaststätten und Diskotheken allgemein be-
kannt sind, wissen viele Familien allerdings nicht, dass es auch in Kinos 
Sperrzeiten gibt. Die Anwesenheit im Kino ohne Aufsichtsperson ist Kin-
dern ab 6 Jahren nämlich nur dann gestattet, wenn die Vorführung des 
Films bis 20 Uhr beendet ist. Das gleiche gilt bei Jugendlichen unter 16 
Jahren beziehungsweise ab 16 Jahren, wenn die Vorführung bis 22 Uhr 
beziehungsweise 24 Uhr beendet ist. Kindern unter 6 Jahren ist ein Kino-
aufenthalt ohne Aufsichtsperson nie erlaubt. Es gibt in einigen Bereichen 
also tatsächlich so etwas wie »Ausgehzeiten« für Minderjährige. 

© des Titels »Der Taschenanwalt« von Christian Solmecke (ISBN Print: 978-3-96905-106-1)
© 2022 by Yes Publishing – Pascale Breitenstein & Oliver Kuhn GbR, Türkenstraße 89, 80799 München




